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1 Vorwort  

Das hier vorgestellte Verfahren zur hydraulischen Zustandsklassifizierung 
liegt dem Anh. 3-3 „Hydraulische Zustandsbewertung“ zu Grunde. Das 
Verfahren wird hergeleitet und die notwendigen Festlegungen der Klassi-
fizierungsparameter erläutert.  

2 Zielsetzung  

Im Rahmen von generellen Entwässerungsplanungen findet eine räum-
lich vollständige und inhaltlich umfassende Betrachtung des Abwasser-
systems statt. Dazu gehören insbesondere optische Inspektionen des 
Abwassersystems zur Erfassung der bautechnischen Beschaffenheit und 
hydraulische Berechnungen zur Erfassung der betrieblichen Funktionsfä-
higkeit. Die optische Inspektion und hydraulische Berechnungen sind die 
wesentliche Grundlage zur Mängelfeststellung und zur Ableitung eines 
nach Prioritäten gestaffelten Handlungsbedarfes.  

2.1 Sanierungsbedarf und Priorisierung  

Ziel einer Zustandsklassifizierung von abwassertechnischen Anlagen ist, 
die umfangreichen Daten aus einer optischen Inspektion oder auch aus 
hydraulischen Berechnungen dahingehend auszuwerten, dass mit weni-
gen Kenngrößen ein Überblick über den Zustand des Entwässerungssys-
tems gewonnen werden kann und Hinweise zur Priorität für erforderliche 
Maßnahmen abgeleitet werden können. Gem. [2] erfolgt jeweils für die 
bautechnischen und hydraulischen Zustände eine Einordnung in 6 Zu-
standsklassen gem. Tab. 2-1. 

Tab. 2-1 Baufachliche Klassifizierung von Sanierungsprioritäten 

Klasse Sanierungspriorität 

0 Kein Sanierungsbedarf 

1 Sehr langfristiger Sanierungsbedarf 

2 Langfristiger Sanierungsbedarf 

3 Mittelfristiger Sanierungsbedarf 

4 Kurzfristiger  Sanierungsbedarf 

5 Sofortiger Sanierungsbedarf 

Hydraulische Zustandsklassifizierungen dienen der Priorisierung von 
zukünftigen Maßnahmen und werden auf Grundlage von Ist-Zuständen 
durchgeführt. Es werden  

 durch hydraulische Berechnungen Ortspunkte mit unzurei-
chender hydraulischer Leistungsfähigkeit identifiziert und somit 
der Sanierungsbedarf festgestellt sowie  
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 durch eine hydraulische Zustandsbewertung das Risiko eines 
hydraulischen Versagens quantifiziert und somit die Sanie-
rungspriorität festgelegt.  

Hydraulisch bedingte Sanierungsmöglichkeiten sind vielfältig und können 
sich auf unterschiedliche Örtlichkeiten entlang des Entwässerungspfades 
wie z.B.  

 Abflussvermeidung z.B. durch Entsiegelung von Flächen,  
 Abflussverzögerung z.B. durch dezentrale Retention,  
 Verringerung der Drosselleistung von oberhalb liegenden Spei-

cherbecken,  
 Vergrößerung des Haltungsquerschnitts,  
 Vergrößerung der Drosselleistung von unterhalb liegenden 

Speicherbecken oder  
 Bau von Vermaschungen  

beziehen. Insofern besteht keine Möglichkeit, ein hydraulisches Versagen 
(z.B. Überstau an einem Schacht) genau einer „Ursache“ (z.B. einer Ab-
wasserhaltung oder einer Drossel) zuzuordnen, solange Soll-Zustände 
nicht betrachtet sind und somit die Sanierungsplanung durchgeführt wur-
de. Daher können hydraulische Zustände (z.B. Wasserstände an 
Schächten) nur im Ist-Zustand bewertet und dem Ort der Zielgröße zuge-
ordnet werden (vgl. auch Kap. 2.4).  

3 Grundlagen  

3.1 Hydraulische Belastbarkeit  

Die erforderliche hydraulische Belastbarkeit wird ausgedrückt als erfor-
derliche Versagenshäufigkeit  







a
1nerf   

der planmäßig vorgesehenen Entwässerung.  

Die hydraulische Belastbarkeit  

 ist unabhängig vom Kanalnetz und im Wesentlichen abhängig 
von der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten.  

 ist vom Grundsatz her für jeden Ortspunkt (Schacht) individuell. 
 wird in Abhängigkeit des verwendeten Berechnungsverfahrens 

festgelegt.  
 entspricht z.B. beim Überflutungsnachweis einer in Abhängig-

keit der örtlichen Nutzungsverhältnisse tolerierbaren Scha-
denshäufigkeit.  

Die erforderliche Wiederkehrzeit ist der Kehrwert der erforderlichen Häu-
figkeit.  

Gleichung 1   [ ]a
n

1T
erf

erf =   
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3.2 Hydraulische Leistungsfähigkeit  

Die vorhandene hydraulische Leistungsfähigkeit wird ausgedrückt als 
vorhandene Versagenshäufigkeit 






a
1nvorh   

der planmäßig vorgesehenen Entwässerung.  

Die hydraulische Leistungsfähigkeit  

 ist abhängig vom Kanalnetz, dem Niederschlagsgeschehen, 
den angeschlossenen Flächen und dem Trockenwetterabfluss.  

 ist für jeden Ortspunkt (Schacht) individuell. 
 entspricht z.B. beim Überstaunachweis der Häufigkeit des Ü-

berstauens des betrachteten Ortspunktes (Schacht).  

Die vorhandene Wiederkehrzeit ist der Kehrwert der vorhandenen Häu-
figkeit. 

Gleichung 2   [ ]a
n

1T
vorh

vorh =   

Die Quantifizierung der vorhanden hydraulischen Leistungsfähigkeit er-
folgt i.d.R. auf Grundlage von hydraulischen Berechnungen.  

3.3 Hydraulischer Sanierungsbedarf 

Ein hydraulischer Sanierungsbedarf ist gegeben, wenn die vorhandene 
hydraulische Leistungsfähigkeit nicht der erforderlichen hydraulischen 
Belastbarkeit entspricht. Hierfür gilt die Bedingung 

erfvorh nn >  bzw. erfvorh TT < . 

Der hydraulische Sanierungsbedarf ist abhängig von der gewählten Ziel-
größe (z.B. Überflutung, Überstau) und ergibt sich aus einer nicht ausrei-
chenden hydraulischen Leistungsfähigkeit. 

Zur detaillierten Priorisierung des hydraulischen Sanierungsbedarfs durch 
eine Einordnung in eine Zustandsklasse sind weitere Überlegungen er-
forderlich. Gleichwohl kann jedoch festgestellt werden, dass für  

erfvorh nn ≤  bzw. erfvorh TT ≥  

kein Sanierungsbedarf gegeben ist. Im Vorgriff auf die Zustandsklassifi-
zierung ergibt sich in diesen Fällen die hydraulische Zustandsklasse „0“.  

3.4 Ort der Klassifizierung  

Die hydraulische Belastbarkeit und hydraulische Leistungsfähigkeit kön-
nen nicht im Kanalnetz, sondern nur außerhalb des Kanalnetzes an den 
Ortspunkten definiert werden, an denen es zu einem hydraulischen Ver-
sagen kommen kann. Üblicherweise werden hierfür als „Schnittstelle“ 
zwischen „Unterwelt“ und „Oberwelt“ die Schachtoberkanten verwendet. 
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Somit ist auch die hydraulische Zustandsklassifizierung auf die Schacht-
oberkante zu beziehen.  

3.5 Klassifizierung durch Risikobetrachtungen  

Nach der Definition der hydraulischen Belastbarkeit und der hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit sind für jeden Ortspunkt die  

 vorhandenen Wiederkehrzeiten Tvorh und  
 erforderlichen Wiederkehrzeiten Terf  

festlegbar. Diese Informationen reichen zusammen mit den nachfolgen-
den Überlegungen zur Abschätzung des Risikos des Versagens der 
planmäßig vorgesehenen Entwässerung und somit auch zu einer Priori-
sierung hydraulischer Sanierungsmaßnahmen aus.  

Für den Fall  

erfvorh TT ≥  

ergibt sich die Situation, dass eine ausreichende hydraulische Leistungs-
fähigkeit vorhanden ist. Mit einer ausreichenden hydraulischen Leistungs-
fähigkeit wird jedoch auch deutlich, dass es zu einem hydraulischen Ver-
sagen kommen wird, das jedoch tolerierbar ist.  

Für den Fall  

erfvorh TT0 <<  

ergibt sich die Situation, dass eine gewisse Sicherheit gegen ein hydrau-
lisches Versagen gegeben ist. Die Sicherheit steht mit der vorhandenen 
Wiederkehrzeit Tvorh in Zusammenhang. Diese Sicherheit entspricht je-
doch nicht den erforderlichen Anforderungen. Es besteht Sanierungsbe-
darf.  

3.5.1 Kritische Bereiche  

Bei nicht ausreichender hydraulischer Leistungsfähigkeit können zur Be-
stimmung der Sanierungspriorität die möglichen Niederschlagsereignisse 
klassifiziert werden. Damit wird der Gegebenheit Rechnung getragen, 
dass nur die Ereignisse, die wegen der noch nicht durchgeführten Sanie-
rung zu einem hydraulischen Versagen führen, relevant zur Festlegung 
der Sanierungspriorität sind. Dieser Bereich, der für die Festlegung der 
Sanierungspriorität relevant ist, wird als kritischer Bereich bezeichnet. 
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Tab. 3-1 Klassifizierung von Niederschlagsereignissen 

Wiederkehrzeit T 
Einfluss auf die Sanie-

rungspriorität 
Bemerkung  

vorhTT <  Nein 
Kleine Ereignisse, die auch ohne Sanierung zu keinem hydraulischen 

Versagen führen  

erfvorh TTT <<  Ja 
Ereignisse, die wegen der noch nicht durchgeführten Sanierung 

zu einem hydraulischen Versagen führen 

erfTT >  Nein 
Ereignisse, die auch nach einer durchgeführten Sanierung zu einem 

hydraulischen Versagen führen 

Der kritische Bereich mit  

erfvorh TTT <<   

wird umso kleiner, je näher Tvorh an Terf liegt. Je kleiner der Bereich ist, 
umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Niederschlagsereignis 
im kritischen Bereich auftritt.  

Bei einer erforderlichen Wiederkehrzeit von 10 Jahren und einer vorhan-
denen Wiederkehrzeit von 1 Jahr ist z.B. die Sanierung dringender als 
bei einer vorhandenen Wiederkehrzeit von 9 Jahren. 

Tab. 3-2 Beispiele für Wiederkehrzeiten und Sanierungsprioritäten  

 vorhT [a] erfT [a] Sanierungspriorität 

Fall A 1 10 Dringend 

Fall B 9 10 Nicht dringend 

3.5.2 Kritische Wiederkehrzeiten  

Zur Abschätzung eines vertretbaren Zeitraums bis zur Durchführung der 
Sanierung ist zu berücksichtigen, dass nur die Ereignisse von Relevanz 
sind, die im kritischen Bereich  

erfvorh TTT <<   

liegen. Die zugehörige Wiederkehrzeit der Ereignisse im kritischen Be-
reich wird kritische Wiederkehrzeit kritT  genannt. Die zugehörige Häufig-

keit wird als kritische Häufigkeit nkrit bezeichnet.  

Für den Fall A gem. Tab. 3-2 mit vorhT = 1 a ergeben sich in 100 Jahren 
im Mittel 100 Ereignisse ( a100,vorhn = 100), die zu einem hydraulischen 
Versagen führen. Davon würden jedoch 10 Ereignisse ( a100,erfn =10) 

auch nach einer Sanierung zu einem hydraulischen Versagen führen. 
Somit liegen im Mittel in 100 Jahren  

a100,erfha100,vorha100,krit nnn −=  

10100n a100,krit −=  

90 Ereignisse im kritischen Bereich. Für das Beispiel ist  
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1.11a
90

100
n

100T
krit,100a

krit === . 

Für den Fall B gem. Tab. 3-2 mit Tvorh = 9 a ergeben sich in 100 Jahren 
im Mittel 100/9 = 11,1 Ereignisse (nvorh,100a = 11,1),  die zu einem hydrau-
lischen Versagen führen. Davon würden jedoch 10 Ereignisse 
(nerf,100a = 10) auch nach einer Sanierung zu einem hydraulischen Versa-
gen führen. Somit liegen im Mittel in 100 Jahren  

erfh,100avorh,100akrit,100a nnn −=  

1011,1nkrit,100a −=  

1,1 Ereignisse im kritischen Bereich. Für dieses Beispiel ist  

90a
1,1
100

n
100T

krit,100a
krit ===   

sehr groß, weil im Mittel in 100 Jahren nur 1,1 Ereignisse im kritischen 
Bereich liegen.  

Für die kritische Wiederkehrzeit kritT  als Funktion der vorhandenen und 
erforderlichen Wiederkehrzeit ergibt sich aus erfvorhkrit nnn −=  über  

erfvorhkrit T
1

T
1

T
1

−=  

der folgende Zusammenhang: 

Gleichung 3    
vorherf

vorherf
krit TT

TT
T

−
⋅

=  

3.5.3 Bedingte Wiederkehrzeiten 

Mit einer Wiederkehrzeit T von z. B. 10 Jahren wird eine durchschnittliche 
Wiederkehrzeit vorgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass das vor-
gegebene Ereignis im Verlauf einer sehr langen Zeit von z. B. 100 Jahren 
nicht häufiger als 10-mal überschritten wird. Offen gelassen wird dabei, 
wie sich die Überschreitungsereignisse auf die lange Zeit verteilen. So ist 
es nach dieser Vorgabe durchaus zulässig, dass z. B. zwei Überschrei-
tungsereignisse bereits in den nächsten 10 Jahren auftreten, also mit 
einem mittleren Abstand von nur 5 Jahren, wenn dieses durch einen grö-
ßeren zeitlichen Abstand der folgenden Überschreitungsereignisse wie-
der ausgeglichen wird.  

Dieses ist in dem hier vorliegenden Anwendungsfall nicht befriedigend. 
Man möchte vielmehr mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen 
können, dass es in einem fest umrissenen Zeitraum von Zustandserfas-
sung bis zur Sanierung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu keinem 
hydraulischen Versagen kommt. Es stellt sich also die Frage, bis zu wel-
chem Zeitraum eine Sanierung hinausgeschoben werden kann, ohne 
dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit (ganz ausschließen lässt es sich 
nicht!) zu einem hydraulischen Versagen kommt. 



Hydraulische Zustandsklassifizierung von Kanalnetzen 

 

20.10.2006  9 

 

 
Abb. 3-1 Zufällige Realisierungen von 10 Ereignissen mit einer mittleren Wiederkehr-

zeiten T = 1 a in einem Zeitraum von 10 Jahren.  

In [3] wird hierfür der folgende Zusammenhang angegeben:  

bT

0 T
11p 






 −=  

0p  Vorzugebende Wahrscheinlichkeit (im Folgenden als sta-
tistische Sicherheit bezeichnet), mit der ein hydraulisches 
Versagen vermieden wird. Es wird in Abhängigkeit des 
Sicherheitsbedürfnisses empfohlen, eine Wahrscheinlich-
keit in einer Bandbreite von 0,7 bis 0,95 anzusetzen. 

T  Mittlere Wiederkehrzeit in Jahren, die auf Grundlage der 
hydraulischen Berechnung festgelegt wird. 

bT  Bedingte Wiederkehrzeit in Jahren, in denen es mit der 
vorzugebenden statistischen Sicherheit (Wahrscheinlich-
keit) nicht zu einem hydraulischen Versagen mit der mittle-
ren Wiederkehrzeit kommt. 

In [3] wird die o.a. Gleichung zur Bestimmung der mittleren Wiederkehr-
zeit T zur Bemessung von Anlagen verwendet. Für die hier vorliegende 
Aufgabenstellung ist die o.a. Gleichung nach der bedingten Wiederkehr-
zeit bT  aufzulösen.  

Gleichung 4 







 −

=

T
11ln

)ln(p
T 0

b   
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Für eine mittlere Wiederkehrzeit von z.B. 10 Jahren und einer statisti-
schen Sicherheit von z.B. 0,9 ergibt sich eine bedingte Wiederkehrzeit 
von 1,0 Jahren.  

1,0a

10,0
11ln

ln(0,9)Tb =







 −
=  

Innerhalb eines Jahres (was z.B. dem Zeitraum bis zur Sanierung ent-
spricht) kann man mit einer Sicherheit von 90 Prozent davon ausgehen, 
dass es zu keinem Ereignis mit einer Wiederkehrzeit von 10 Jahren 
kommt.  

3.5.4 Bestimmung bedingter Wiederkehrzeiten in kritischen 
Bereichen  

Zur Abschätzung der Sanierungspriorität ist es erforderlich, die bedingten 
Wiederkehrzeiten der Ereignisse in kritischen Bereichen zu betrachten. 
Die Berechnung kann mit der Gleichung 4 mit Berücksichtigung der kriti-
schen Wiederkehrzeit erfolgen. 









−

=

krit

0
krit,b

T
11ln

)pln(
T   

Für Tb,krit kann die Gleichung 3 eingesetzt werden. Damit ergibt sich die 
Bestimmungsgleichung, die Grundlage zur Einordnung in die Zustands-
klassen ist.  

Gleichung 5  









⋅
−

−

=

vorherf

vorherf

0
kritb,

TT
TT

1ln

)ln(p
T   

Für das bereits zuvor verwendete Beispiel gem. Tab. 3-2 können jetzt die 
bedingten, kritischen Wiederkehrzeiten Tb,krit bestimmt werden. Die statis-
tische Sicherheit p0 beträgt 0,9 (90 Prozent). 

Tab. 3-3 Beispiel zur Berechnung von bedingten, kritischen Wiederkehrzeiten  

 vorhT [a] erfT [a] Sanierung krit,bT [a] 

Fall A 1 10 Dringend 0,05 

Fall B 9 10 Nicht dringend 9,43 

Für das vorliegende Beispiel ergibt sich im Fall A, dass mit einer statisti-
schen Sicherheit von 90 Prozent in einer sehr kurzen Zeit mit einem hyd-
raulischen Versagen zu rechnen ist, das nur durch eine schnelle Sanie-
rung verhindert werden kann. Es besteht ein sofortiger Sanierungsbedarf.  

Für das vorliegende Beispiel ergibt sich im Fall B, dass mit einer statisti-
schen Sicherheit von 90 Prozent erst nach einer sehr langen Zeit von fast 
10 Jahren mit einem hydraulischen Versagen zu rechnen ist, die durch 
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eine Sanierung verhindert werden kann. Es besteht ein langfristiger Sa-
nierungsbedarf.  

3.6 Gültigkeitsbereich der Bestimmungsgleichung  

Die Bestimmungsgleichung  









⋅
−

−

=

vorterf

vorterf

0
kritb,

TT
TT

1ln

)ln(p
T   

kann nur innerhalb von Grenzen angewendet werden.  

 0p0 > ,  

weil ln(0) nicht definiert ist. Die anzugebende, statistische Si-
cherheit ist jedoch immer größer als Null. 

 vorherf TT > , 

weil mit ln(1) sich im Zähler Null ergibt. Ein Sanierungsbedarf 
bedingt jedoch, dass die vorhandene Wiederkehrzeit immer 
kleiner als die erforderliche Wiederkehrzeit ist . 

 
erf

erf
vorh T1

T
T

+
> , 

weil 0
TT
TT

1
vorterf

vorherf >
⋅
−

−  sein muss, um ln(0) zu vermeiden. Die-

se mathematische Bedingung betrifft den Bereich extrem klei-
ner vorhandener Wiederkehrzeiten. Für die für diese Aufga-
benstellung erforderliche Bandbreite von  

 erforderlichen Wiederkehrzeiten im Bereich von 1 bis 50 Jah-
ren sowie von 

 statistischen Sicherheiten im Bereich von 0,75 bis 0,95 erge-
ben sich in allen Fällen für  

1,01
T1

T
T

erf

erf
vorh ⋅

+
=  

bedingte kritische Wiederkehrzeiten von deutlich weniger als 
0,1 Jahren. In diesen Fällen besteht aus fachlicher Sicht sofor-
tiger Handlungsbedarf, so dass für  

erf

erf
vorh T1

T
T

+
≤  

die Zustandsklasse „5“ zu vergeben ist.   
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4 Durchführung der Klassifizierung  

Grundlage für die hydraulische Zustandsklassifizierung von Haltungen 
sind hydraulische Berechnungen. Dazu gehören:  

 Hydrodynamische Seriensimulation  
 Hydrodynamische Einzelsimulation  
 Zeitbeiwertverfahren  

Die erforderlichen Wiederkehrzeiten erfT  sind mit den einschlägigen Re-

gelwerken [1] festgelegt. Bei der Festlegung ist ggf. die Art des Nachwei-
ses (Überstau oder Überflutung) zu unterscheiden. Das Bewertungsver-
fahren jedoch ist davon unabhängig anwendbar.  

Die vorhandenen Wiederkehrzeiten vorhT  werden in Abhängigkeit des 

Berechnungsverfahrens bestimmt. Unabhängig vom Berechnungsverfah-
ren sind die Parameter zur Klassifizierung festzulegen.  

4.1 Festlegung der Klassifizierungsparameter  

Die Festlegung der Klassifizierungsparameter erfolgt auf Basis grund-
sätzlicher Überlegungen. Die Festlegungen der Parameter führen wegen 
des zu Grunde liegenden statistischen Verfahrens zu nachvollziehbaren 
Ergebnissen, die nur noch in einem engen Bereich subjektiv sind.  

4.1.1 Statistische Sicherheit  

Dazu gehört die Festlegung der statistischen Sicherheit, die mit 0,9 (90 
Prozent) quantifiziert wird. Plausibel sind auch etwas kleinere oder grö-
ßere Sicherheiten. Aber eine Sicherheit unterhalb von 75 oder 80 Prozent 
wäre deutlich zu klein und aus genereller Sicht nicht vertretbar. Kleine 
Sicherheiten führen zu kleinen Zustandsklassen gem. Tab. 2-1, die dann 
jedoch mit einem erheblichen Risiko verbunden sind. 

 

Zustandsklassenpunkte

-1

-0,5

0

0,5

1

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95
PoP0

Zustandsklassenpunkte

-1

-0,5

0

0,5

1

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95
PoP0

 
Abb. 4-1 Variation der statistischen Sicherheit p0 für die Klassenübergänge gem. 

Tab. 4-2 



Hydraulische Zustandsklassifizierung von Kanalnetzen 

 

20.10.2006  13 

4.1.2 Klassenübergänge  

Die bedingten, kritischen Wiederkehrzeiten Tb,krit  sind mit den Zustands-
klassen (vgl. Tab. 2-1) in Zusammenhang zu bringen. Die bedingten, 
kritischen Wiederkehrzeiten können dabei als maximaler Zeitraum inter-
pretiert werden, bis eine Sanierungsmaßnahme abgeschlossen sein soll-
te, um die statistische Sicherheit nicht zu unterschreiten.  

Zweckmäßigerweise werden die Übergänge zwischen den Klassen fest-
gelegt. Die Festlegungen basieren auf grundsätzlichen Überlegungen 
(Tab. 4-1 und Abb. 4-2). Eine sinnvolle Bandbreite der Klassenübergänge 
ist in Tab. 4-1 dargestellt.  
Tab. 4-1 Aus baufachlicher Sicht sachgerechte Festlegungen von Klassenübergän-

gen  

Von Klasse Nach Klasse 

Zeitraum bis zur Sanierung 

bedingte, kritische  

Wiederkehrzeiten Tb,krit  [a]  

min / mittel / max 

1 2 10,0 / 8,0 / 6,0 

2 3 5,5 / 4,0 / 2,5 

3 4 1,75 / 1,25 / 0,75 

4 5 0,5 / 0,33 / 0,25 

Zur Einschätzung der Sensitivität der Bandbreite, die gem. Tab. 4-1 aus 
baufachlicher Sicht sinnvolle Festlegungen darstellt, sind Untersuchun-
gen der Auswirkungen auf die Bandbreite der Zustandsklassenpunkte 
sinnvoll. In der Grafik in Abb. 4-2 sind die minimalen und maximalen Ab-
weichungen der Zustandsklassenpunkte im Vergleich zum jeweils mittle-
ren Wert gem. Tab. 4-1 dargestellt. Die Abweichungen sind mit 0,4 Klas-
senpunkten, die sich unabhängig von der bedingten, kritischen Wieder-
kehrzeit ergeben, insgesamt relativ gering.  

Zustandsklassenpunkte

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

0 2 4 6 8 10

Tb,krit  
Abb. 4-2 Variation der Zustandsklassenfunktion gem. Tab. 3 - 1 
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Da der mittlere Verlauf  

 aus baufachlicher Sicht plausibel ist und  
 zu plausiblen Berechnungsergebnissen führt,  

werden die Klassenübergänge gem. Tab. 4-2 festgelegt.  

Tab. 4-2 Festlegung der Klassenübergänge 

Von Klasse Nach Klasse 

Zeitraum bis zur Sanierung 

bedingte, kritische  

Wiederkehrzeiten Tb,krit  [a] 

1 2 8,0 

2 3 4,0 

3 4 1,25 

4 5 0,33 

Neben den Klassenübergängen kann ein funktionaler Verlauf zwischen 
Zustandsklasse und bedingter, kritischer Wiederkehrzeit festgelegt wer-
den. Hierfür könnte auf Grundlage der in Tab. 4-2 festgelegten Stütz-
punkte ein funktionaler Verlauf approximiert werden. Der funktionale Ver-
lauf ermöglicht prinzipiell die Berechnung realer Zustandsklassen.  

Mit der Zustandsklassifizierung ist jedoch nur eine Einordnung in Prioritä-
ten gefordert, weil zur Sanierungsplanung weitere Anforderungen wie 
z.B. bautechnischer Zustand oder gebietsbezogene Aspekte von Bedeu-
tung sind. Daher ist die Verwendung von realen Zustandsklassen nicht 
unbedingt hilfreich.  

Als Übergang zwischen den Zustandsklassen wird das arithmetische 
Mittel zwischen den Klassen festgelegt. Somit gilt z.B. die Zustandsklas-
se 1,5 als Übergang von der Klasse 1 zur Klasse 2. Die Bestimmungs-
gleichung Gleichung 5 kann nach der vorhanden Wiederkehrzeit aufge-
löst werden. 

Gleichung 6  
1

erf
T

1

0vorh T
1p1T kritb,

−









+−=  

Damit ergeben sich mit einer statistischen Sicherheit p0=0,9 und den 
Festlegungen gem. Tab. 4-2 die vorhanden Wiederkehrzeiten Tvorh in 
Abhängigkeit von den Klassenübergängen und den erforderlichen Wie-
derkehrzeiten Terf. 
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Tab. 4-3 Vorhandene Wiederkehrzeiten Tvorh in Jahren auf Grundlage der erforderli-

chen Wiederkehrzeiten Terf und den Klassenübergängen auf Basis hydrody-
namischer Kanalnetzberechnungen 

Terf 

[a] 

Von 0  

nach 1  

Von 1  

nach 2  

Von 2  

nach 3 

Von 3  

nach 4  

Von 4 

nach 5 

2 2 1,95 1,90 1,72 1,29 

3 3 2,89 2,78 2,41 1,65 

5 5 4,69 4,42 3,56 2,11 

10 10 8,84 7,94 5,53 2,68 

20 20 15,85 13,16 7,64 3,09 

30 30 21,54 16,85 8,76 3,26 

50 50 30,23 21,74 9,92 3,41 

Um z.B. bei einer erforderlichen Wiederkehrzeit Terf = 5a die Zustands-
klasse „3“ zu erreichen, muss die vorhandene Wiederkehrzeit im Bereich 
von 3,56 a < Tvorh < 4,42 a sein.  

4.2 Hydrodynamische Seriensimulation  
Die vorhandene Wiederkehrzeit vorhT  ergibt sich aus der statistischen 

Analyse der Ergebnisse der Seriensimulation. Die Berechnung der hyd-
raulischen Zustandsklasse erfolgt in zwei Schritten.  

 Schritt 1: Berechnung der bedingten, kritischen Wiederkehrzeit 
gem. der Bestimmungsgleichung Gleichung 5. 

 Schritt 2: Einordnung der bedingten, kritischen Wiederkehrzeit 
in eine Zustandsklasse z.B. gem. Tab. 4-3.  

4.3 Hydrodynamische Einzelsimulation  

Die vorhandene Wiederkehrzeit Tvorh kann mit vertretbarem Aufwand 
nicht direkt oder nur sehr unsicher [4] bestimmt werden. Für die Einord-
nung in Zustandsklassen ist jedoch nicht die genaue Kenntnis der vor-
handenen Wiederkehrzeit Tvorh  , sondern nur das Erreichen der Klassen-
grenzen von Relevanz. Hierfür ist es hinreichend, die Niederschläge zur 
hydrodynamischen Einzelsimulation mit der Wiederkehrzeit zu bestim-
men, die der jeweiligen vorhandenen Wiederkehrzeit des Klassenüber-
gangs entspricht. Diese Vorgehensweise legt die bei Einzelsimulationen 
übliche Annahme zugrunde, dass die Abflusshäufigkeit der Regenhäufig-
keit entspricht. Auf Grundlage der Festlegung in Tab. 4-2 ergibt sich z.B. 
bei einer erforderlichen Wiederkehrzeit Terf = 5a und einem hydraulischen 
Versagen bei einer Simulation mit einem Niederschlag der Wiederkehr-
zeit von 2,11 a die Zustandsklasse „5“.  
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Zweckmäßigerweise werden zur Minimierung der Rechenzeit die Einzel-
simulationen in absteigender Reihenfolge der Wiederkehrzeit durchge-
führt. 

 Die erste Simulation erfolgt mit einem Niederschlag, dessen 
Wiederkehrzeit der erforderlichen Wiederkehrzeit Terf ent-
spricht. 

 Wenn kein hydraulisches Versagen eintritt, wird die Zustands-
klasse „0“ vergeben und das Verfahren beendet. 

 Wenn ein hydraulisches Versagen eintritt, sind weitere Simula-
tionen erforderlich. 

 Die weiteren Simulationen erfolgen im Bedarfsfall mit Nieder-
schlägen, deren Wiederkehrzeit den Übergängen zwischen 
den Zustandsklassen (z.B. 4,69 a zwischen Zustandsklasse „1“ 
und „2“ bei Terf = 5a ) entsprechen. 

 Wenn kein hydraulisches Versagen eintritt, wird die obere Zu-
standsklasse des Klassenübergangs vergeben (z.B. Zustands-
klasse „1“) und das Verfahren beendet. 

 Wenn ein hydraulisches Versagen eintritt, sind weitere Simula-
tionen mit Niederschlägen, die dem nächsten Klassenübergang 
(z.B. 4,42 a zwischen Zustandsklasse „2“ und „3“ bei Terf = 5a ) 
entsprechen, erforderlich. 

Zur Einordnung in korrekte Zustandsklassen sind somit maximal fünf 
Simulationen erforderlich (vgl. Tab. 4-3). Bei einer gem. Kap. 3.3 ausrei-
chenden hydraulischen Leistungsfähigkeit ist eine Simulation ausrei-
chend.  

4.4 Zeitbeiwertverfahren  

Das Zeitbeiwertverfahren dient der Bemessung von Abwasserhaltungen. 
Eine Aussage über das tatsächliche Abflussverhalten ist vom Grundsatz 
her nicht möglich. Insofern kann eine hydraulische Zustandsklassifizie-
rung, die auf dem Zeitbeiwertverfahren basiert, nur näherungsweise Aus-
sagen über die Sanierungsbedürftigkeit und Priorität geben. 

Das Zeitbeiwertverfahren ist zudem auf Abwasserkanäle (Haltungen und 
Leitungen) bezogen. Die hydraulische Zustandsklassifizierung ist jedoch 
auf Ortspunkte (Schächte) bezogen. Zur Auflösung dieses örtlichen Kon-
fliktes wird die Bestimmung der vorhandenen Wiederkehrzeit auf den 
oberhalb liegenden Schacht eines Abwasserkanals bezogen.  

Die in das Zeitbeiwertverfahren einfließenden Niederschlagshäufigkeiten 
sind Bemessungshäufigkeiten. Die Bemessungshäufigkeiten sind nicht 
mit den Häufigkeiten des tatsächlichen Abflussgeschehens gleichwertig. 
Die Einordnung in hydraulische Zustandsklassen orientiert sich jedoch 
am tatsächlichen hydraulischen Geschehen und nicht an Bemessungs-
häufigkeiten. Zur Zuordnung der Bemessungshäufigkeit zu den Häufig-
keiten, die sich am tatsächlichen Abflussgeschehen orientieren, werden 
die in den Regelwerken [1] vorgegebenen nutzungsabhängigen Nieder-



Hydraulische Zustandsklassifizierung von Kanalnetzen 

 

20.10.2006  17 

schlagshäufigkeiten für das Zeitbeiwertverfahren und die Überstaunach-
weise verglichen und ein Korrekturfaktor festgelegt. 

Tab. 3 - 3 Häufigkeiten zur Dimensionierung [2] und Korrekturfaktor fZeBev gem   

 Überstauhäufigkeit 
[1/a] 

Zeitbeiwertverfahren 
[1/a] 

Korrekturfaktor fZeBev 
[-] 

Außengebiete, aufge-
lockerte Bebauung 

0,5 1 2,0 

Unterkunftsbereich, 
normale Bebauung 

0,33 0,5 1,5 

normale Betriebs- und 
Werkstättenbereiche 

0,2 0,2 1,0 

Betriebsbereiche mit 
erhöhtem 

Schutzbedürfnis 
0,1 0,1 1,0 

Der Korrekturfaktor  

lationEinzelsimu

tZeitbeiwer
ZeBev T

Tf =  

wird aus den Quotienten der Wiederkehrzeiten des Zeitbeiwertverfahrens 
und der Einzelsimulation berechnet. In die Bestimmungsgleichung einge-
setzt erhält man über  

( ) ( )
( ) ( ) 









⋅⋅⋅
⋅−⋅

−

=

vorhZeBeverfZeBev

vorhZeBeverfZeBev

0
kritb,

TfTf
TfTf

1ln

)ln(p
T  

eine für das Zeitbeiwertverfahren modifizierte Bestimmungsgleichung.  

Gleichung 7 









⋅
−

⋅−

=

vorherf

vorherf

ZeBev

0
kritb,

TT
TT

f
11ln

)ln(p
T  

Die Bestimmungsgleichung Gleichung 7 kann nach der vorhanden Wie-
derkehrzeit aufgelöst werden. 

Gleichung 8  ( )
1

erf
T

1

0ZeBevvorh T
1p1fT kritb,

−









+−⋅=  

Damit ergeben sich mit einer statistischen Sicherheit p0=0,9 und den 
Festlegungen gem. Tab. 4-2 die vorhandenen Wiederkehrzeiten Tvorh in 
Abhängigkeit von den Klassenübergängen und den erforderlichen Wie-
derkehrzeiten Terf. 
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Tab. 4-4 Vorhandene Wiederkehrzeiten Tvorh in Jahren auf Grundlage der erforderli-

chen Wiederkehrzeiten Terf und den Klassenübergängen auf Basis des Zeit-
beiwertverfahrens 

Terf 
[a] 

Von 0 
nach 1  

Von 1 
nach 2  

Von 2 
nach 3 

Von 3 
nach 4  

Von 4 
nach 5 

1 1 0,97 0,95 0,86 0,65 

2 2 1,92 1,86 1,61 1,10 

3 3 2,89 2,78 2,41 1,65 

5 5 4,69 4,42 3,56 2,11 

10 10 8,84 7,94 5,53 2,68 

20 20 15,85 13,16 7,64 3,09 

30 30 21,54 16,85 8,76 3,26 

50 50 30,23 21,74 9,92 3,41 

Um z.B. bei einer erforderlichen Wiederkehrzeit Terf = 2 a die Zustands-
klasse „3“ zu erreichen, muss die vorhandene Wiederkehrzeit im Bereich 
von 1,61 a < Tvorh < 1,86 a sein.  

Mit dem Zeitbeiwertverfahren kann mit einem Niederschlag der erforderli-
che Abfluss berechnet werden. Dabei ist bei der Klassifizierung im Ge-
gensatz zur Bemessung nach dem Zeitbeiwertverfahren keine Reduzie-
rung der Vollfüllleistung auf 90% erforderlich. Analog zur hydrodynami-
schen Einzelsimulation gem. Kap. 4.3 ist keine Berechnung der vorhan-
denen Wiederkehrzeit, sondern eine direkte Klassifizierung zweckmäßig. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der vorgestellten Methodik kann auf Grundlage hydraulischer Be-
rechnungen von Regenwasser- und Mischwassernetzen ein Sanierungs-
bedarf klassifiziert werden. Die Methodik ist unabhängig vom Berech-
nungsverfahren (Nachweis oder Bemessung) und unabhängig von der 
Zielgröße eines Nachweises (Überflutung oder Überstau). Leitgedanke 
ist, nicht ausreichende hydraulische Leistungsfähigkeiten dann als be-
sonders dringlich einzustufen, wenn die vorhandene Wiederkehrzeit deut-
lich kleiner als die erforderliche Wiederkehrzeit ist. Die Zustandsklassifi-
zierung selbst basiert auf statistischen Überlegungen mit drei Parame-
tern:  

p0 Vorzugebende statistische Sicher-
heit, mit der ein hydraulisches Ver-
sagen vermieden werden soll. Die 
statistische Sicherheit ist für alle 
Berechnungsverfahren identisch 
anzusetzen. 
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Tvorh Vorhandene Wiederkehrzeit in Jah-
ren, die auf Grundlage der hydrauli-
schen Berechnung festzulegen ist. 

Terf Erforderliche Wiederkehrzeit in Jah-
ren, die auf Grundlage der Nutzung 
in den einschlägigen Regelwerken 
festgelegt ist.  

Die Klassifizierung erfolgt in Abhängigkeit des zeitlichen Abstandes zwi-
schen der erforderlichen und vorhandenen Wiederkehrzeit. Je größer der 
Abstand und je kleiner die erforderliche Wiederkehrzeit umso dringender 
ist der Sanierungsbedarf.  
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